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Gefährdungen
 Fehlende arbeitsmedizinische
Vorsorge verhindert Früherken-
nung bzw. Vorbeugung arbeits-
bedingter Erkrankungen oder
Berufskrankheiten.

Allgemeines 
 Arbeitsmedizinische Vorsorge
dient der Beurteilung der indi -
viduellen Wechselwirkungen von
Arbeit und Gesundheit, der Früh -
erkennung arbeitsbedingter
 Gesundheitsgefahren sowie der
Feststellung, ob bei Aus übung
einer bestimmten Tätigkeit eine
erhöhte gesundheit liche Gefähr-
dung besteht.

 Arbeitsmedizinische Vorsorge
beinhaltet mindestens ein ärzt -
liches Beratungsgespräch mit
 Erhebung der Anamnese ein-
schließlich Arbeitsanamnese.
Körperliche oder klinische Unter-
suchungen werden durchge-
führt, wenn das für die indivi-
duelle Aufklärung und Beratung
erforderlich ist und der Beschäf-
tigte diese Untersuchungen
nicht ablehnt.
 Eignungsuntersuchungen
 fallen nicht unter die arbeits -
medi zinische Vorsorge, sondern
sind gutachterliche Untersuchun-
gen im Auftrag des Arbeitgebers.
 Arbeitsmedizinische Vorsorge
soll während der Arbeitszeit
stattfinden.

Vorsorgearten
 Arbeitsmedizinische Vorsorge
umfasst  nach der Arbeitsmedi -
zinischen Vorsorgeverordnung:
− Pflichtvorsorge (vom Arbeit -

geber zu veranlassen, der Ar-
beitgeber darf bei bestimmten
 Gefährdungen eine Arbeit nur
ausführen lassen, wenn eine
Pflichtvorsorge durchgeführt
worden ist),

− Angebotsvorsorge (vom Arbeit-
geber anzubieten, der Arbeit-
geber muss bei bestimmten
Gefährdungen eine Vorsorge
anbieten). 
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Weitere Informationen: 
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge
Arbeitsmedizinische Regeln (AMR)
Strahlenschutzverordnung

 Hat der Arzt Erkenntnisse
 darüber, dass die bisherigen
Maßnahmen des Arbeits schutzes
nicht ausreichen, hat er die
Pflicht, dem Arbeitgeber Vor-
schläge zu Schutzmaß nahmen
zu machen.
 Hält der Arzt einen Tätigkeits-
wechsel eines Beschäftigten für
erforderlich, teilt er dies unter
Einwilligung des Beschäftigten
dem Arbeitgeber mit.

Beispielhafte Auszüge aus der Verordnung zur  
arbeits medizinischen Vorsorge

1. Pflichtuntersuchungen, wenn...
− der Arbeitsplatzgrenzwert bei Gefahrstoffen der Liste im

 Anhang der arbeitsmedizinischen  Vorsorgeverordnung nicht
 eingehalten wird oder

− wenn eine wiederholte Exposition mit einem Gefahrstoff der
Liste im Anhang der arbeitsmedi zinischen Vorsorgeverordnung
nicht ausgeschlossen werden kann und der Gefahrstoff ein
 krebs erzeugender oder erbgutverändernder Stoff der Kategorie
1 oder 2 ist oder die Tätigkeiten als krebserzeugende Tätig -
keiten oder Verfahren der Kategorie 1 oder 2 gewertet werden.

− der Gefahrstoff hautresorptiv ist und eine Gesundheitsgefähr-
dung durch Hautkontakt nicht  auszuschließen ist.

− …
2. Angebotsuntersuchungen
− wenn eine Exposition mit einem Gefahrstoff der Liste des

 Anhangs der arbeitsmedizinischen  Vorsorgeverordnung nicht
ausgeschlossen werden kann und keine Pflichtvorsorge zu
 veranlassen ist oder

− wenn eine wiederholte Exposition mit einem Gefahrstoff, der
nicht in der Liste steht, nicht aus geschlossen werden kann und
der Stoff krebserzeugend oder erbgutverändernd der Kategorie
1 oder 2 ist oder die Tätigkeiten  als krebserzeugende Tätig -
keiten der Kategorie 1 oder 2 bezeichnet werden. 

− Tätigkeiten im Freien mit intensiver Belastung durch natürliche
UV-Strahlung von regelmäßig einer Stunde oder mehr je Tag.

− Tätigkeiten an Bildschirmgeräten
− …

 Der Arbeitgeber hat zur  Durch -
führung der arbeitsmedi zini -
schen Vorsorge einen Arzt zu  be -
auftragen (Gebietsbezeichnung
„Arbeitsmedizin“ oder  Zusatzbe -
zeichnung „Betriebsmedizin“).

Pflichten des Arztes
 Der Arzt hält das Ergebnis
 sowie die Befunde der arbeits-
medizinischen Vorsorge schrift-
lich fest und berät den Be -
schäftigten dazu.
 Der Arzt stellt dem Beschäftig-
ten auf Wunsch das Ergebnis 
der Vorsorge zur Verfügung. 
Die  Ergebnisse unterliegen der
Schweigepflicht gegenüber
 Dritten.
 Der Arzt stellt über die erfolgte
Vorsorge für den Beschäftigten
und den Arbeitgeber eine Be-
scheinigung aus, aus der Anlass,
das Datum und weitere Termine
der Vorsorge hervorgehen.

 Diese Pflichtvorsorge oder
 Angebotsvorsorge muss durch-
geführt oder angeboten werden,
wenn bestimmte Kriterien nach
dem Anhang der arbeitsmedizi-
nischen Vorsorgeverordnung
 gegeben sind. Bei den Terminen
zur arbeitsmedizinischen Vor -
sorge sind bestimmte Fristen
nach Angaben des Arztes ein -
zuhalten.
 Wunschvorsorge ist auf
Wunsch der Beschäftigten oder
vom Arbeitgeber anzubieten,
wenn eine Schädigungsmöglich-
keit gemäß der Gefährdungsbe -
urteilung nicht ausgeschlossen
ist. 
 Nachgehende Vorsorge muss
vom Arbeitgeber bei der Mög-
lichkeit des Auftretens von Ge-
sundheitsstörungen nach einer
Latenzzeit angeboten werden.
Nach Ende der Beschäftigung
und Eintragung ins 
meldeportal.dguv-vorsorge.de
übernimmt der zuständige
 Unfallversicherungsträger diese
Verpflichtung.
 Die Entscheidung, welche
 Vorsorgeart durchgeführt wird,
setzt eine Beurteilung der
 Arbeitsbedingungen (Gefähr -
dungsbeur teilung) und somit die
zugrunde gelegte Gefährdungs-
art voraus. 

Pflichten des Arbeitgebers
 Der Arbeitgeber trägt die  Kos -
ten der arbeitsmedizinischen
Vorsorge und muss eine Vorsor-
gekartei führen, aus der hervor-
geht, wann und aus  welchem
Anlass arbeitsmedizinische Vor-
sorge stattgefunden hat.
 Der Arbeitgeber hat je nach
Gefährdungslage Pflichtvorsorge
zu veranlassen, Angebots- oder
Wunschvorsorge anzubieten.
 Die erste Vorsorge muss inner-
halb von drei Monaten vor Auf-
nahme der Tätigkeit veranlasst
oder angeboten werden, Nach-
folgetermine entsprechend der
AMR Nr. 2.1 „Fristen für die Ver-
anlassung/das Angebot arbeits-
medizinischer Vorsorge“. 
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